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§ 1 Geltungsbereich 
 

1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Geschäftsbeziehungen. 

 
2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht 
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
zugestimmt. 

 
 
§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie 
Abänderungen in Form, Farbe und / oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. 

 
2. Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte 

Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung 
liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch 
Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden. 

 
3. Die Regelung des § 312 e BGB wird für den Fall, dass der Kunde die Ware 

auf elektronischem Wege bestellt, insgesamt abbedungen. 
 

4. Die Wien Computer Expert GmbH kann vom Vertrag zurücktreten oder die 
Lieferung von einer Vorauszahlung oder angemessener Sicherheitsleistung 
abhängig machen, wenn ihr im nachhinein ungünstige Umstände über die 
Vermögensverhältnisse oder die Kreditwürdigkeit des Bestellers bekannt 
werden. 

 
§ 3 Preise 
 

1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise ab Werk. Die Preise verstehen sich netto zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
2. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der 

Versandkosten. 
 

3. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde 
in Zahlungsverzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf. Während des 
Verzuges ist die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu 
verzinsen. Können wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen, so 
sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. 
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4. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. 

 
5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine 

Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind. 

 
6. Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 

Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
 
§ 4 Gefahrübergang 
 

1. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 
Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst 
zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den 
Käufer über. 

 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug er Annahme ist. 
 
 

§ 5 Erfüllungsort 
 
Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. 
 
 

§ 6 Teillieferungen 
 

Teillieferungen sind zulässig, wenn der Besteller nicht ausnahmsweise nachweist, 
dass die Teillieferung für ihn wirtschaftlich nicht von Interesse ist. 

 
 
§ 7 Lieferzeit 
 

1. Geraten wir in Verzug, so ist unsere Schadensersatzpflicht im Falle leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Weitergehende Schadensersatzansprüche 
bestehen nur, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. 

 
2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Erfüllung des Bestellers voraus. 
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§ 8 Kostenvoranschlag und Reparaturen 
 

1. Wird vor Ausführung einer Reparatur ein Kostenvoranschlag gewünscht, 
so ist dies ausdrücklich schriftlich mitzuteilen. Die Kosten für die Erstellung 
des Kostenvoranschlages sind zu vergüten und werden nach Aufwand 
berechnet. Eine Überschreitung des Kostenvoranschlages ist regelmäßig 
um 20%, im Falle des Eintrittes unvorhersehbarer Umstände bis zu 35% 
zulässig. 

 
2. Ob die Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt erfolgt, liegt im 

Ermessen des Verkäufers. Kosten für den Versand und Verpackung gehen 
zu Lasten des Bestellers. 

 
        
§ 9 Gewährleistung 
 

1. Für Mängel der Ware leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Im Falle der Nachbesserung sind wir 
verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass 
die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. 

 
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 

Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung 
des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem 
Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. 

 
3. Der Kunde muss uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 10 

Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur 
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die 
volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere 
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und 
für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 
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4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- und Sachmangels nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben 
kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. 

 
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, 
verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist.  Der 
Schadenersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und 
Wert der mangelhaften Sache. Darüber hinausgehende 
Schadensersatzansprüche einschließlich entgangenem Gewinn oder 
wegen sonstiger Vermögensschäden  des Bestellers sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. 

 
 

            
5. a) Die Gewährleistungsfrist für den Kauf neuer Ware beträgt ein Jahr ab 

Übergabe der Kaufsache. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel 
nicht rechtzeitig angezeigt hat. 

 
b) Für den Fall des Kaufes nicht neuer bzw. gebrauchter Ware erfolgt der 

Kauf unter Ausschluss jeglicher Gewähr. 
 
c) Die Gewährleistungsfrist bei Reparaturen und Wartungsarbeiten beträgt 

sechs Monate. 
 
6. Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die 

Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerung, 
Anpreisung oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.   
     

 
7. Garantien im Rechtssinne erhält der Besteller durch uns nicht. 

Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 

8. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht 
befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen und Teile durch 
nicht-originale Teile ersetzt, so entfällt die Gewährleistungspflicht des 
Verkäufers. 

 
9. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur 

Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch 
nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen 
Montage entgegensteht. 
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§ 10 Eigentumsvorbehalt 
 

1. Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung 
vor. 

 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese 
auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. 

 
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff auf die Ware etwa im Falle 

einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der 
Ware unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware 
hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 

 
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem verhalten des Kunden 

insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach 
Ziffer 2. und 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die 
Ware herauszuverlangen. 

 
5. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsverkehr 

weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen des 
Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen 
dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist 
der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behaltne uns vor, 
die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Verzug 
gerät. 

 
6. Der Kunde ermächtigt den Verkäufer zur Einholung von Handelsregister- 

und Bankauskünften über sein Unternehmen wie auch über beteiligte 
Personen. 

 
7. Wir verpflichten uns, die zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 

Bestellers insoweit freizugeben, als der Wert unserer Sicherheiten die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. 

 
 
§ 11 Haftung 
 

Für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir 
nicht. Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels verjähren nach einem 
Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden  
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vorwerfbar ist, sowie im Falle uns zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.  
 

 
§ 12 Schlussbestimmungen und Gerichtsstand 
 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des 
UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 
2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser 

Geschäftssitz. Das gilt auch, wenn der Kunde keinen Allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird 
hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganze oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung 
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen 
möglichst nahe kommt. 
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